
 

  

Geschäftsordnung 

für Diagnosegruppen 

___________________________________________________________________________________ 

 

Die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. ist eine bundesweit tätige Selbsthilfeorganisation für 

Menschen mit einer neuromuskulären Erkrankung. Sie ist föderal strukturiert mit - in der Regel - einem 

Landesverband je Bundesland. 

Darüber hinaus können sich Mitglieder mit derselben neuromuskulären Erkrankung oder auch ohne 

feststehende Diagnose länderübergreifend zu Diagnosegruppen zusammenschließen, die anerkannt sein 

müssen, um die Rechte einer Diagnosegruppe in der DGM wahrnehmen zu können. 

Der Bundesvorstand der DGM hat in seiner Sitzung vom 20.2.2021 die nachstehende Geschäftsordnung 

für Diagnosegruppen beschlossen. Sie löst die Geschäftsordnung vom 27. Februar 2016 ab und tritt hiermit 

für alle Diagnosegruppen in der DGM in Kraft. 

 

 

§ 1 Struktur 

(1) Alle DGM-Mitglieder, für die eine Diagnose in der Datenbank der DGM hinterlegt ist, 

werden der entsprechenden Diagnosegruppe zugeordnet. 

(2) Mitglieder ohne eine feststehende Diagnose können sich zu einer eigenen Gruppe 

zusammenschließen. 

(3) Diagnosegruppen mit über 200 Mitgliedern gelten automatisch als anerkannte 

Diagnosegruppe. 

(4) Kleinere Gruppen können auf Antrag durch den Bundesvorstand anerkannt werden.  

(5) Diagnosegruppen können sich arbeitsgemeinschaftlich zusammenschließen. 

 

 

§ 2 Konstituierung 

(1) Um als Diagnosegruppe wirksam auftreten zu können, muss sich diese zunächst 

konstituieren. Hierfür ist erforderlich, dass sich Aktive finden, die Wahlen für die 

Bestimmung eines Leitungsgremiums gemäß § 5 dieser Geschäftsordnung vorbereiten 

und durchführen. Das Vorhaben ist der Bundesgeschäftsstelle anzuzeigen. 



(2) Die Diagnosegruppe gibt sich einen Namen, der aus der Diagnosebezeichnung und 

dem Zusatz „in der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke e.V. – DGM“ besteht. 

 

§ 3 Aufgaben und Ziele 

Die Diagnosegruppe hat die Satzung der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke e.V. zu 

beachten. Ihr obliegen insbesondere die folgenden Aufgaben: 

(1) Diagnosespezifische kompetente Beratung und Unterstützung der Betroffenen sowie 

ihrer Familien und Angehörigen bei der Bewältigung der Erkrankung 

(2) Information und Aufklärung über das Krankheitsbild durch die Herausgabe von 

Schriften und Internetauftritte – entsprechend den DGM-internen Vereinbarungen, 

wie beispielsweise den Guidelines 

(3) Veranstaltung von diagnosespezifischen Patientenfachtagen und Symposien. 

(4) Gründung von diagnosespezifischen Gesprächskreisen in enger Absprache mit den 

Landesverbänden 

(5) Bemühungen um die Gewinnung neuer Mitglieder 

(6) Beteiligung an Netzwerken und Projekten sowie Unterstützung von 

diagnosespezifischen Patientenregistern  

(7) Austausch und Vernetzung auf nationaler und internationaler Ebene zu den 

diagnosespezifischen Themen; Teilnahme an Kongressen nach Absprache mit dem 

Bundesgeschäftsführer auf Kosten der Diagnosegruppe 

(8) Unterstützung von Forschungsvorhaben; die Entscheidung über die Vergabe von 

Forschungsgeldern erfolgt ausschließlich auf Bundesebene 

 

 

§ 4 Leitung und Arbeit der Diagnosegruppe 

(1) Der Vorstand der Diagnosegruppe besteht aus zwei Personen, nämlich dem 

Vorsitzenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden. 

Zudem kann der Diagnosegruppenvorstand Beisitzer für besondere Aufgaben bestellen, 

die nicht stimmberechtigt sind. Eine Organisation der Diagnosegruppenarbeit in 

Arbeitskreisen/Sprecherräten ist möglich. 

(2) Der Vorsitzende koordiniert und leitet die Arbeit der Diagnosegruppe. Er beruft aus den 

Reihen der Mitglieder der Diagnosegruppe Kontaktpersonen und entscheidet über deren 

Abberufung. Der für den Wohnsitz der Kontaktperson zuständige 

Landesverbandsvorsitzende wird darüber unverzüglich informiert.  

(3) Will die Kontaktperson nicht lediglich diagnosespezifisch, sondern auch allgemein 

beraten, so sind dem Diagnosegruppenvorsitzenden Berufung und Abberufung dieser 

Kontaktperson lediglich im Einvernehmen mit dem für den Wohnsitz der Kontaktperson 

zuständigen Landesverbandsvorsitzenden möglich. 

(4) Lädt der Vorsitzende der Diagnosegruppe zu einer Schulung der Kontaktpersonen seiner 

Diagnosegruppe ein, so informiert er darüber den Landesverbandsvorsitzenden des 

Veranstaltungsortes. 

(5) Im Zusammenwirken mit der Bundesgeschäftsstelle sollen Veranstaltungen und 

geeignete Aktionen für die jeweilige Gruppe geplant und durchgeführt werden.  

(6) Im Verhinderungsfall wird der Diagnosegruppenvorsitzende durch den stellvertretenden 

Vorsitzenden vertreten. Seine Vertretung in der Delegiertenversammlung richtet sich 

nach der Satzung. 



(7) Die Diagnosegruppenvorsitzenden erstellen einen Jahresbericht, der zu Beginn des 

Folgejahres an die Bundesgeschäftsstelle gesandt und auf dem DGMint-Server 

eingestellt wird 

 

 

§ 5 Wahlen 

(1) Die Mitglieder der Diagnosegruppe bestimmen per Briefwahl mit einfacher Mehrheit  für 

die Amtsdauer von 3 Jahren den Diagnosegruppenvorstand gemäß § 4 Abs. 1 dieser 

Geschäftsordnung, sowie entsprechend der Regelung in der Satzung Delegierte und 

Ersatzdelegierte. Die Wahlen werden grundsätzlich für jedes Amt gesondert 

vorgenommen. Auf Antrag kann eine Blockwahl durchgeführt werden. Gewählt ist, wer 

die Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt; Enthaltungen und ungültige 

Stimmen werden nicht mitgezählt. Mitglieder des Diagnosegruppenvorstands dürfen 

zugleich Delegierte sein, wobei der Diagnosegruppenvorsitzende bereits qua Amt 

Delegierter ist. 

(2) Der Aufruf zur Abgabe von Kandidatenvorschlägen und Bewerbungen soll grundsätzlich 

im Muskelreport erfolgen. Ausnahmsweise ist er auch durch gesondertes Anschreiben an 

die Mitglieder der Diagnosegruppe möglich. 

(3) Die Organisation und Durchführung der Wahl erfolgt durch die Bundesgeschäftsstelle. 

Diese hat auch sicherzustellen, dass in den Diagnosegruppen alle 3 Jahre Wahlen 

durchgeführt werden. 

(4) Das Wahlergebnis wird im Muskelreport bekannt gegeben. 

 

 

§ 6 Aufbringung und Verwendung der Mittel 

(1) Im Grundsatz müssen die Mittel, die in der Diagnosegruppe verausgabt werden, auch in 

der Diagnosegruppe eingeworben werden. Dies sind in erster Linie: 

a) Zuschüsse der Krankenkassen auf Grundlage des § 20 h SGB V 

b) Öffentliche Mittel 

c) Aktionserlöse 

(2) Anträge auf GKV-Pauschalförderung sowie auf Projektförderung sind im 

Zusammenwirken mit der Bundesgeschäftsstelle zu stellen. Die Anträge werden über die 

Bundesgeschäftsstelle eingereicht. 

(3) Vom Bundesverband können auf rechtzeitigen Antrag für besondere Zwecke 

Finanzmittel – gegebenenfalls auch als Ausfallbürgschaft – in Anspruch genommen 

werden. Diese sollen in der Regel den Betrag von 2.000,00 € pro Jahr nicht übersteigen. 

(4) Da die Diagnosegruppe nicht rechtsfähig ist, besitzt sie kein Vermögen, sondern 

verwaltet die Mittel im Auftrage des Bundesverbandes, auch wenn diese 

diagnosespezifisch zweckgebunden sind. 

(5) Die Mittel der Diagnosegruppen dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke des Vereins 

Verwendung finden. Die Diagnosegruppen unterliegen hier den gleichen 

Beschränkungen wie der Bundesverband. Die Finanzordnung, insbesondere der 

Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, ist zu beachten. 

(6) Für die finanzielle Abwicklung ihrer Aktivitäten verfügt die Diagnosegruppe über ein 

Konto, für das zeichnungsberechtigt sind 

a) der Bundesvorsitzende der DGM 

b) der Bundesschatzmeister der DGM und 



c) der Bundesgeschäftsführer und ein ggf. von diesem bestimmter Mitarbeiter der 

DGM-Bundesgeschäftsstelle. 

Über die Verwendung der Gelder auf diesem Konto entscheidet der 

Diagnosegruppenvorsitzende. Die Kontoabrechnung erfolgt durch die 

Bundesgeschäftsstelle. 

 

 

§ 7 Beratender Ausschuss der Diagnosegruppenvorsitzenden 

Die Diagnosegruppenvorsitzenden, im Verhinderungsfall ihre Stellvertreter, bilden einen 

beratenden Ausschuss. Dieser trifft sich zumindest im Vorfeld der 

Delegiertenversammlungen und wählt ggf. aus den Reihen der DGM-Mitglieder das 

Vorstandsmitglied gemäß §7 Abs. 3 der Satzung. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen gefasst; Enthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht 

mitgezählt. 

 

 

§ 8 Zusammenarbeit 

Die Diagnosegruppen sollen – insbesondere bei der Ausrichtung von Veranstaltungen und 

der Schulung von Kontaktpersonen – untereinander sowie mit den Landesverbänden 

kooperieren 

 

 

§ 9 Genderklausel 

In dieser Geschäftsordnung wird für alle Funktionsträger und sonstigen handelnden 

Personen ausschließlich die männliche Sprachform verwendet. Hierin soll keine 

Bevorzugung des Männlichen und keine Diskriminierung des Weiblichen oder des Diversen 

zum Ausdruck kommen. Die gewählte Fassung dient allein der besseren Übersichtlichkeit 

des Textes und damit einer leichteren Verständlichkeit seines Inhalts. Der die 

Geschäftsordnung beschließende Vorstand bekennt sich ausdrücklich dazu, dass jede 

vorstehend beschriebene Position auch von einer Frau ausgefüllt und mit ihr besetzt werden 

kann. 

 

           Der Vorstand 

 

Freiburg im Breisgau, 20. Februar 2021 

 

 

Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. 

Im Moos 4 

79112 Freiburg 


